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Amtliche Mitteilung

Theresia Nistelberger
Älteste Gemeindebürgerin feierte 95. Geburtstag

Frau Theresia Nistelberger aus Rohregg feierte Ende Oktober ihren 95. Geburtstag.  
Unserer ältesten Gemeindebürgerin gratulierten Bgm. Hermann Grassl, VBgm. Ing.  
Hans-Peter Spindler, GK. Ing. Herbert Strahlhofer und Gerhard Nistelberger für die  
Gemeinde. Die Gratulationen der Pfarre überbrachte PGR. Hans-Peter Spindler jun,  
für die Kath. Frauenbewegung gratulierten Heidelinde Hörzer, Hermine Thaller und  
Maria Jagerhofer. LAbg. Hubert Lang überbrachte die Glückwünsche des Landes  
Steiermark. 
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Liebe Hartlerinnen und 
Hartler!
Liebe Jugend!

Die Gemeindestrukturre-
form und die geplante Ge-
meindezusammenlegung 
hat den Gemeinderat die 
letzten zwei Jahre sehr in-
tensiv beschäftigt.

Der Gemeinderat verwendete viel Energie um einer 
Zwangsfusionierung seitens des Landes auszuwei-
chen:  
Volksbefragung zur Eigenständigkeit der Gemeinde;  
Mitarbeit an einem kleinregionalen Entwicklungs-
konzept der Ökoregion mit dem Ergebnis, dass ein 
Gemeindeverband mit eigenständigen Gemeinden 
finanziell die interessantere Variante für unsere Re-
gion wäre;
Finanzanalysen und Regionsvergleiche u.v.a. mehr;

Am 21. Jänner 2013 erfolgte die Präsentation der neu-
en steirischen Gemeindekarte: Großhart, Hartl und 
Tiefenbach werden zu einer Gemeinde fusioniert! 
Es gab danach viele Gespräche mit den regionalen 
Abgeordneten. Zwei  Gespräche Anfang des Jahres 
und im August mit LH-Stellvertreter Hermann Schüt-
zenhöfer zeigten ganz klar, dass die Eigenständigkeit 
in Kombination mit dem Gemeindeverband abge-
lehnt und eine Zwangsfusion verordnet wird. 

Im Gemeinderat wurde über diesen Plan, nach der 
Ablehnung der Eigenständigkeit seitens des Landes, 
ausführlich diskutiert und abgewogen. Entsprechende 
finanzielle Mittel wurden zugesichert, sofern der Ge-
meinderat bis 30. September 2013 dem Landesvor-
schlag zustimmt. (Über die Zusagen haben wir in 
der letzten Gemeindezeitung ausführlich berichtet). 
Schlußendlich hat der Gemeinderat von Hartl  am 
26. September 2013 diesem Landesplan zur Gemein-
defusionierung zugestimmt um versprochene finan-
zielle Mittel auch zu erhalten. Die Fusionsvariante 
mit Großhart und Tiefenbach wurde als die bessere 
Lösung im Vergleich zu einer noch  größeren Lösung 
betrachtet. Die Gemeinden Großhart und Tiefenbach 
haben gleichlautende Beschlüsse gefasst. Im Grun-
de genommen blieb dem Gemeinderat keine andere 
Wahl, als diesen Beschluß zu fassen.

Für all jene Gemeinden, die keine Beschlüsse ge-
fasst haben, wurde die zwangsweise Fusionierung 
von der Landesregierung am 3. Oktober 2013 ver-
kündet.
Es gibt ein positives Bekenntnis aller drei Gemein-
deräte (Großhart, Hartl und Tiefenbach) aus dieser 
Gemeindefusion das Beste für unsere Gemeindebür-
ger zu machen.

Viele Gespräche hat es mit der Jugend, den Verei-
nen, den Tourismusbetrieben, den Unternehmern 
und Gewerbetreibenden zu diesem Thema gegeben.

So sind wir sehr zuversichtlich, dass für das Wohl 
unserer Gemeindebürger viel getan werden wird 
und auch von unserer Eigenständigkeit in der neuen 
Gemeinde viel erhalten bleibt.

Noch keine Entscheidung ist über den Namen der 
neuen Gemeinde gefallen. Zum einen müssen die 
Vorgaben des Landes (kein Kunstname, drei Ge-
meinden als ein Name sind nicht möglich, Name 
muss historisch begründet sein) eingehalten werden 
und zum anderen will sich jede der drei Gemeinden 
im Namen wiederfinden. Der beim Ideenwettbe-
werb am öftesten genannte Name „Großhartlbach“ 
wurde vom Land abgelehnt. Sollten die Gemeinden 
sich auf keinen gemeinsamen Vorschlag einigen, 
wird das Land den Gemeindenamen festlegen.

Mit freundlichen Grüßen
Bgm. Hermann Grassl

Nationalratswahl 2013
Wahlergebnis Gemeinde Hartl
  2013  2008        Gewinn/Verlust

SPÖ    8,39 %   9,04 %     -    0,65 %  
ÖVP  40,91 % 56,31 %     -  15,40 %
FPÖ  23,78 % 15,36 %     +   8,42 %
BZÖ    4,72 % 12,80 %     -    8,08 %
Grüne    2,80 %   2,39 %     +   0,41 %
Frank  15,91 %    ---        + 15,91 %
NEOS    2,62 %    ---        +   2,62 %
KPÖ    0,52 %   0,68 %      -   0,16 %
PIRAT    0,17 %    ---        +   0,17 %
CPÖ    0,17 %    ---         +   0,17 %
LIF    ----     0,17 %     -   0,17 %
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Heizkostenzuschuss 2013
Die Steierm. Landesregierung hat auch heuer wieder eine Heizkostenzuschussaktion beschlossen.  
Der Zuschuss wird in Form einer Einmalzahlung gewährt. Die Höhe des Zuschusses beträgt € 120,-
- für Ölheizungen und € 100,-- für sonstige Heizungen.

Der Heizkostenzuschuss kann bis 13. Dezember 2013 im Gemeindeamt beantragt werden.

Anspruchsberechtigt sind alle in der Steiermark mit Hauptwohnsitz gemeldeten Personen, die kei-
nen Anspruch auf Wohnbeihilfe NEU haben und deren Haushaltsnettoeinkommen die folgenden 
Grenzen nicht übersteigt:

1-Personen HH            977,50
Ehepaare u. HH-Gemeinschaften       1.465,50
AlleinerzieherInnen            977,50
Erhöhungbeitrag f. jedes Familienbeihilfe
beziehendes Kind            151,00

Erforderliche Nachweise:
● letzter Pensionsabschnitt bzw. Einkommensnachweis
● Brennstoffrechnung (Öl, Holz, Kohle usw.) oder Heizkostenrechnung
● Kontoverbindung IBAN und BIC
● Pachtverträge, Einheitswertbescheide u. EU-Förderungen

weitere Termine: jeweils montags um 19 Uhr
Anmeldungen im Gemeindeamt unter Tel. 03334/2522, 0664-113 68 62

Wirbelsäulengymnastik
ab Montag, den 11. November 2013 um 19.00 Uhr

im Gemeindeamt Hartl
Kursleiterin: DKS Maria Haidbauer
Kursbeitrag für 10 Abende: € 24,--

LFI-Kurs -
Dekoration für Haus & Hof - Weihnachten

Tür- Wand- Türschmuck

Wann und wo:  Dienstag,  26. November 2013 um 18.00 Uhr im Gasthaus Koch
Anmeldungen bis 2 Tage vor Kursbeginn bei unserer Gemeindebäuerin:
Christine Spindler, Tel. 0664/ 36 52 782
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Sperrmüllübernahme
Samstag,  9. November 2013  von  8.00 - 12.00 Uhr

Die nächste Sperrmüllübernahme  erfolgt am 9.11.2013 gemeinsam mit der Problemstoffüber-
nahme.  Zum Sperrmüll wird all das gezählt, was sperrig ist und in einer 120 lt. Mülltonne nicht 
Platz findet.   Alles andere  gehört  in die  Restmülltonne.

Restmüllentsorgung: 
Jeglicher Restmüll gehört in die dafür vorgesehene Restmülltonne, die alle 8 Wochen entleert 
wird.  Sofern das Behältervolumen nicht ausreicht, können im Gemeindeamt  Restmüllsäcke 

(120 lt) zum Preis von € 5,00  nachgekauft werden. 

Sofern bei der monatlichen Problemstoffsammlung Restmüll mitgebracht wird, wird 
dieser zwar übernommen, jedoch eine Gebühr von 5,-- Euro pro 120 lt - Volumen 
kassiert.  Diese Maßnahme wurde notwendig, da sich eingebürgert hat, dass die 
Restmülltonnen oft halb leer waren, und große Mengen Restmüll im ASZ ange-
liefert wurden. Im Sinne der Gebührengerechtigkeit erfolgt für diese Mengen eine 
Verrechnung.

.
Strauchschnitt

Montag, 11. November 2013 ab 7.00 Uhr
Es werden ausschließlich Strauchschnitt, Äste, Gebüsch usw. 
gesammelt, das anschließend gehäckselt und kompostiert 
werden kann. Der Strauchschnitt ist an der Gemeindestraße 
bis 7 Uhr zu deponieren, die Abholung erfolgt mittels Kran-
LKW. Sofern sich an diesem Platz Sperrmüll befindet, wird 
der gesamte Haufen nicht entsorgt!
Falls Sie Strauchschnitt zur Abholung bereitstellen, bitten wir 
um einen Anruf bis Samstag, den 9. November 2013 im Ge-
meindeamt. Dies soll unnötige LKW-Fahrten vermeiden.

Benützungsbewilligung
Wir weisen auf die Verpflichtung hin, dass für jedes Bauvorhaben vor deren Benützung um die Benützungs-
bewilligung (Endbeschau) anzusuchen ist. Die gesetzliche Grundlage dafür ist im § 38 des Stmk. Bauge-
setzes geregelt:

§ 38 (1) Der Bauherr hat nach Vollendung von Neu-, Zu- oder Umbauten (§ 19 Z. 1), von Garagen ...... 
und vor deren Benützung um die Erteilung der Benützungsbewilligung anzusuchen.
(2) Dem Ansuchen sind folgende Unterlagen anzuschließen: 
1. eine Bescheinigung des Bauführers .....über die bewilligungsgemäße und den Bauvorschriften 
    entsprechende Bauausführung unter Angabe allfälliger geringfügiger Abweichungen; 
2. ein Überprüfungsbefund eines Rauchfangkehrermeisters über die vorschriftsmäßige Ausführung der  
    Rauch- und Abgasfänge von Feuerstätten; 
3. ein Überprüfungsbefund eines befugten Elektrotechnikers über die vorschriftsmäßigen 
    Elektroinstallationen; 
Wird die Bescheinigung des Bauführers nicht vorgelegt, wird eine örtliche Augenscheinverhandlung 
durchgeführt. Der Bausachverständige der Gemeinde überprüft,  ob die im Baubescheid 


